
INFORMATIONEN ZUR OBERSTUFE
G9
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TEIL 1

DIE EINFÜHRUNGSPHASE
AN DER GROßEN SCHULE
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RECHTSGRUNDLAGEN

 Verordnung über die gymnasiale Oberstufe 
(VO-GO) 

und ergänzende Bestimmungen (EB-VO-GO)

 Verordnung über die Abschlüsse in der 
gymnasialen Oberstufe, … (AVO-GOBAK)



STRUKTUR DER GYMNASIALEN OBERSTUFE
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Die 

Maximalverweildauer

in der gymnasialen 

Oberstufe

bis zum erstmaligen Eintritt 

in die Abiturprüfung

beträgt 4 Jahre.

Bei nicht bestandener 

Abiturprüfung kann 

Jg.13 einmal zusätzlich 

wiederholt werden
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WAHL DER PRÜFUNGSFÄCHER IM ABITUR

Fremdsprache als
Prüfungsfach

nur

bei durchgehender
Unterrichtsteilnahme in 
der Einführungsphase.

nur
Fächer, die in der 
Einführungsphase 

mindestens ein 
Halbjahr lang belegt 

wurden
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Aufgaben-
feld

Fach WS Halbjahre

Pflich
tfäch

er 
(PF)

A Deutsch 3 2

1. FS: Englisch 3 2

weitere Fremdsprache 3 2

Wahlmöglichkeit 1:
Musik oder Kunst
Musik und Kunst

2 2
1 + 1

B Geschichte 2 2

Erdkunde 1 2

Politik-Wirtschaft 3 2

Wahlmöglichkeit 3:  Religion oder WN 2 2

C Mathematik 3 2

Biologie, Chemie, Physik 2+2+2 2

Sport 2 2

WPF C
C/B

MINT: Informatik, Physik
MINT: Informatik, Erdkunde

3 2

WF Informatik, Sporttheorie

Wahlmöglichkeit 2:
Abwahl der zweiten 
fortgeführten FS

STUNDENTAFEL - BELEGVERPFLICHTUNG

Insgesamt mindestens 30 Wochenstunden

Wahlpflichtfach 
(WPF) -Kombination

Neu beginnende 
Fremdsprache:

Spanisch                
(4 WStd.)



WAHLMÖGLICHKEIT 1: MUSIK / KUNST

• QPhase: nur das gewählte 

Fach kann Prüfungsfach 

werden

ein Fach:

• Zwei versetzungsrelevante 

Noten!

• QPhase: beide Fächer 

können als Prüfungsfach 

gewählt werden

beide Fächer:

oder
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11.1 11.2

Kunst Kunst
oder

Musik Musik

11.1 11.2

Musik Kunst



FREMDSPRACHENOPTIONEN

Einführungsphase (11) 

 Mindestens eine
Fremdsprache

 erste fortgeführte 
Fremdsprache: Englisch ist 
Pflicht (Große Schule)

 zweite fortgeführte 
Fremdsprache (La/Frz) kann
ersetzt werden

 neu: Spanisch

Qualifikationsphase (12/13)

 Mindestens eine
Fremdsprache

 Sprachliches Profil zwei
durchgehend belegte
Fremdsprachen

 Gesellschaftswissen. Profil:
zweite Fremdsprache in       
Jg. 12 möglich
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WAHLMÖGLICHKEIT 2: FREMDSPRACHEN

Weiter mit 

Französisch oder Latein 

(3 WStd.)

• Belegverpflichtung in der 
QPhase: durchgehend 4 WStd.!

• kein P1-P3

Start neue FS

Spanisch (4 WStd)

• versetzungsrelevant

• QPhase: kein sprachliches 
Profil; kein sprachliches Erg.-
fach im gesellschaft. Profil 

Informatik

2 WPF: Informatik (2 WStd.)

und Ph oder Ek (1 WStd.)

oder
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SPANISCH - STOLPERSTELLEN

Belegverpflichung
QPhase: vier 

Semester!

Sport-/gesellsch.-Profil

En nur 2 Semester problemlos

Sprachliches Profil

De und En auf erhöhtem 
Niveau!

Ma-NW-/Ku-Mu-Profil

Englisch nur mit 
Zusatzstunden wählbar



WPK - STOLPERSTELLEN

2 Wahlpflichtkurse

Informatik nur im Ma-NW-/ 
gesellsch.-/Sport-Profil fortsetzbar

Kein Ausgleich für Ma, De, 
En

2 versetzungsrelevante 
Kurse

Englisch bis 

13,

Kein 

sprachliches 

Profil!



WICHTIGE HINWEISE!

 Es besteht ein Anspruch auf die Weiterführung der 
zweiten fortgeführten Fremdsprache (Frz, La)!

Aber:

 alle Wahlangebote unter „Finanzierungsvorbehalt“:

nachfrageorientiert und ressourcenabhängig

kein Anspruch, ggf. Auswahlverfahren
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MINDESTVORAUSSETZUNGEN ZUM ERWERB EINES LATINUMS

Kleines Latinum Latinum Großes Latinum
1 ab 5. Klasse 

oder 6. 
Klasse

bei Versetzung in die 
Einführungsphase die 
Note „ausreichend“

am Ende der 
Einführungsphase 05 
Punkte

in zwei Halbjahren der 
Qualifikationsphase, im 
letzten Schulhalbjahr 05 
Punkte
oder
Latein als Prüfungsfach 
in Block II mit 20 
Punkten

2 ab 8.Klasse als 3. 
WPFS oder WFS

bei Versetzung in die 
Qualifikationsphase die Note 
„ausreichend“

in zwei Halbjahren der 
Qualifikationsphase zusammen 
10 Punkte, dabei im letzten 
Schulhalbjahr 05 Punkte 

in vier Halbjahren der 
Qualifikationsphase, dabei in den 
beiden letzten zusammen 10, im 
letzten Schulhalbjahr 05 Punkte oder
Latein als Prüfungsfach in Block II 
mit 20 Punkten

3 ab 
Einführungsphase

in vier Halbjahren der Qualifikationsphase, 
dabei in den beiden letzten zusammen 10, im 
letzten Schulhalbjahr 05 Punkte oder
Latein als Prüfungsfach in Block II mit 20 
Punkten

Latein als P4 in Block II mit 20 Punkten nicht möglich
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 Alle Fächer des Pflicht- und des Wahlpflichtbereiches sind
versetzungswirksam.

 Bewertung im Punktesystem von 00 bis 15 Punkten.

 05 Punkte sind ausreichend.

 Aber: 04 Punkte (schwach ausreichend) ist eine
Minderleistung („Unterkurs“)!

 Die Fächer Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik
sind nur untereinander ausgleichbar.

 Keine „Kopfnoten“ (AV/SV)

 Ganzjahresnoten 15

VERSETZUNG IN DIE QUALIFIKATIONSPHASE



VERSETZUNG - ÜBERSICHT
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FACHHOCHSCHULREIFE

Schulischer Teil
(z. B. am Ende von Jg. 12)

Berufsbezogener Teil
(nach der Schule)

• insgesamt 15 
Semesterergebnisse

• 2 aufeinanderfolgende 
Semester der QPhase

• mindestens 05 Punkte 
(einzelne Ausnahmen möglich)

• einjähriges berufsbezogenes 
Praktikum (Vollzeit)    oder

• FSJ, FÖJ, BFD, Wehrdienst 
(einjährig)                    oder

• erfolgreich abgeschlossene 
Berufsausbildung

(Zweithöchster Schulabschluss)

✓ Studium an Fachhochschulen, Bachelor-Studiengänge an einigen 
Universitäten
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